
 

Antrag Nr.: 36 / 2025-28 

Antragsteller: Spielausschuss 

Ordnung: Spielordnung 

Datum: 09.03.2026 

Antrag: Änderung § 15 Spieldurchführung Ziffer 10 

 § 15 Spieldurchführung 

 

Ziffer 10 

(4) Die KFA können in ihrem Verantwortungsbereich gesonderte Regelungen für 

Wechselvorgänge unterhalb der Kreisoberliga im Männerbereich treffen.  

Im kreisübergreifenden Spielbetrieb der Frauen ist Ziffer 10 Abs. 2 

anzuwenden. 

(5) In Spielen, die auf Kleinfeld ausgetragen werden, ist abweichend vom Abs. 2 

ein erneuter Einsatz zuvor ausgewechselter Spieler zulässig. 

Die Anzahl der Auswechslungen nach Abs. 1 darf nicht überschritten 

werden. 

Begründung: Ziel muss es sein, dass nur auf unterster Ebene Sonderregelungen stattfinden, in 

KOL und KL sollten wir einheitlich spielen. Die Frauen werden in (2) geregelt, also 

kann der 2. Satz raus 

Absatz 5 ist entbehrlich und zudem widersprüchlich, weil unklar bleibt, ob bei 

Kleinfeld der Absatz 5, KFA-Durchführungsbestimmungen (Abs. 4) oder im 

Breitensport die Bestimmungen nach § 14 Ziff. 1 Abs. 5 vorrangig gelten. 

Mit der Streichung wird dieser Regelungskonflikt bereinigt. 

Inkrafttreten: Die Änderungen treten mit Beschluss des Vorstandes zum 01.07.2026 in Kraft. 

 

Der Vorstand hat die Ordnungsänderung am 11.05.2026 beschlossen.


